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Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Neufassung der
Satzung über die Sondernutzung an öffentlich-rechtlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der anliegenden Form. Inkrafttreten soll diese zum
01.02.2024.
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BV-V/07!0832-O1 - Neufassung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlich-rechtlichen Straßen,
Wegen und Platzen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Sondernutzungssatzung)



Synopse

OrfsId

Tiefbau- und Grünflächenarnt
Abteilung: 66.2 Unterhaltung von Verkehrs

anlagen

Satzung über die Sondernutzung an öffentlich-rechtlichen Straßen, Wegen
und Plätzen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Satzung über die Sondernutzung an öf
fentlich-rechtlichen Straßen, Wegen und
Plätzen in der Universitäts- und Hanse
stadt Greifswald

Auf der Grundlage des § 5 Absatz 1 der
Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern vom
13.07.201 im der zur Zeit gültigen Fas
Sung in Verbindung mit § 24 Absatz 1
des Straßen- und Wegegesetz des Lan
des Mecklenburg-Vorpommern vom
13.01.1993 in der zur Zeit gültigen Fas
sung hat die Bürgerschaft der Universi
täts- und Hansestadt Greifswald in ihrer
Sitzung am 24.06.2013 folgende Satzung
beschlossen.

Satzung
Uber die Sondernutzung an öffentlich-
rechtlichen Straßen, Wegen und Plät
zen der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald
Auf der Grundlage des § 5 Absatz 1 der
Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern - vom
13.07.2Ollin der zur Zeit gültigen Fas
sung in Verbindung mit § 24 Absatz 1
des Straßen- und Wegegesetz des Lan
des Mecklenburg-Vorpommern vom
13.01.1993 in der zur Zeit gültigen Fas
sung beschließt die Bürgerschaft der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald
in ihrer Sitzung am 04.12.2023 folgende
Satzuna.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich § 1 Räumlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für alle Sondernutzun- (1) Diese Satzung gilt für alle Sondernutzun
gen an allen dem öffentlichen Gemeinge- gen an alten dem öffentlichen Gemeinge
brauch gewidmeten Straßen, Wegen und brauch gewidmeten Straßen, Wegen und
Plätzen in der Straßenbaulast der Universi- Plätzen in der Straßenbaulast der Universi
täts- und Hansestadt Greifswald. täts- und Hansestadt Greifswald.

(2) Die Regelungen der Benutzungs- und (2) Die Regelungen der Benutzungs- und
Gebührensatzung der Universitäts- und Han- Gebührensatzung der Universitäts- und Han
sestadt Greifswald für die Durchführung von sestadt Greifswald für die Durchführung von
Märkten und Veranstaltungen auf kommuna- Märkten und Veranstaltungen auf kommuna
len Flächen bleiben von dieser Satzung un- len Flächen bleiben von dieser Satzung un
berührt. berührt.

§ 2 Nutzungsarten § 2 Nutzungsarten

Diese Satzung regelt die Nutzungsarten, die Diese Satzung regelt die Nutzungsarten, die
über den Gemeingebrauch an öffentlichen über den Gemeingebrauch an öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen hinausgehen, Straßen, Wegen und Plätzen hinausgehen,
nämlich den gesteigerten Anliegergebrauch nämlich den gesteigerten Anliegergebrauch
( 3), die erlaubnisfreien Sondernutzungen ( 3), die erlaubnisfreien Sondernutzungen
( 4) und die erlaubnispflichtigen Sondernut- ( 4) und die erlaubnispflichtigen Sondernut
zungen sowie die Sondernutzungserlaubnis zungen sowie die Sondernutzungserlaubnis
zur Querung der Wiecker Brücke mit Kraft- zur Querung der Wiecker Brücke mit Kraft
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fahrzeugen ( 5ff) —

§ 3 Gesteigerter Anhiegergebrauch

(1) Innerhalb der geschlossenen Ortsiage
bedarf die Benutzung der Straße über den
Gemeingebrauch hinaus in den Anwen
dungsfällen und Grenzen des Absatzes 2
keiner Sondernutzungserlaubnis, wenn und
soweit die Benutzung im Straßenbereich vor
dem Anliegergrundstück für die Zwecke des
Anliegergrundstückes nützlich ist und nicht
den Gemeingebrauch dauernd ausschließt
oder erheblich beeinträchtigt oder in den
Straßenkörper eingreift.

(2) Der gesteigerte Anliegergebrauch in die
sem Sinne umfasst:

a) geringfügig in den öffentlichen Verkehrs-
raum hineinragende Bauteile, z. B. Gebäu
desockel, Fensterbänke, Kellerlichtschächte,
Vordächer und Aufzugsschächte in Gehwe
gen für Waren.

b) das regelmäßige Abstellen oder Ablegen
von Abfallbehältnissen zur Entleerung oder
zur Abholung der Abfallbehältnisse durch
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
oder dessen Beauftragten am Tag der Abho
lung.

c
Tabakwaren jeglicher Art feilgeboten werden
und sie, mit dem Anliegergrundstück verbun
dcn n icht mchr Ic 30 cm in den hwea
hineinragen. [Erläuterung zur Streichung: § 3
Absatz 2 Buchstabe c der Satzung über die
Sondernutzung an öffentlich- rechtlichen
Straßen, Wegen und Plätzen in der Universi
täts- und Hansestadt Greifswald vom 24.
Juni 2013 ist durch Urteil des Oberverwal
tungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern am
07.03.2017 für unwirksam erklärt worden.]

d) Werbeanlagen am Ort der Leistung, wenn
sie, mit dem Anliegergrundstück verbunden,
nicht mehr als 30 cm in den Gehweg hinein-
ragen.

e) Sonnenschutzdächer ab 2,50 m Höhe
über Gehwegen und in einem Abstand von
mindestens 0,70 m vom Fahrbahnrand.

f) Verkaufseinrichtungen mit Warenauslagen,
die vorübergehend mit einer baulichen Anla
ge am Boden angebracht oder afgtellt

fahrzeugen ( 5 ff).

§ 3 Gesteigerter Anhiegergebrauch

(1) Innerhalb der geschlossenen Ortslage
bedarf die Benutzung der Straße über den
Gemeingebrauch hinaus in den Anwen
dungsfällen und Grenzen des Absatzes 2
keiner Sondernutzungserlaubnis, wenn und
soweit die Benutzung im Straßenbereich vor
dem Anliegergrundstück für die Zwecke des
Anliegergrundstückes nützlich ist und nicht
den Gemeingebrauch dauernd ausschließt
oder erheblich beeinträchtigt oder in den
Straßenkörper eingreift.

(2) Der gesteigerte Anliegergebrauch in die
sem Sinne umfasst:

a) geringfügig in den öffentlichen Verkehrs-
raum hineinragende Bauteile, z. B. Gebäu
desockel, Fensterbänke, Kellerlichtschächte,
Vordächer und Aufzugsschächte in Gehwe
gen für Waren.

b) das regelmäßige Abstellen oder Ablegen
von Abfallbehältnissen zur Entleerung oder
zur Abholung der Abfallbehältnisse durch
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
oder dessen Beauftragten am Tag der Abho
lung. Beim Abstellen oder Ablegen der Ab
fallbehältnisse ist dafür Sorge zu tragen,
dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver
kehrs so wenig wie möglich beeinträchtigt
wird. Befahrene Straßen und Radwege sol
len freigehalten werden.

c) Werbeanlagen am Ort der Leistung, wenn
sie, mit dem Anliegergrundstück verbunden,
nicht mehr als 30 cm in den Gehweg hinein-
ragen.

d) Sonnenschutzdächer ab 2,50 m Höhe
über Gehwegen und in einem Abstand von
mindestens 0,70 m vom Fahrbahnrand.

e) Verkaufseinrichtungen mit Warenausla
gen, die vorübergehend mit einer baulichen
Anlage am Boden angebracht oder aufge



werden und nicht mehr als 50 cm in den
Straßenraum hineinragen.

g) das Aufstellen höchstens eines Werbeauf
stehers, eines Klappaufstellers oder einer
mobilen Werbefahne, aber nur während der
Ladenöffnungszeiten und nur vor der Stätte
der Leistung, auf dem Gehweg. Die Ober-
kanten der Werbe— oder Klappaufstehler dür
fen nicht mehr als 130 m, die obersten Spit
zen der Werbefahnen nicht mehr als 2,60 m,
über die Oberflächenbefestigung des Geh-
weges hinausragen und in der Ansichtsflä
che jeweils nicht größer als 1 m2 sein. Die
Werbeobjekte sind in geeigneter Weise ge
gen flüchtiges Umfallen zu sichern. Der
Gehweg ist in angemessener Breite und im
mer in einer Mindestbreite von 1,50 m freizu
halten. Die sogenannten Laufbänder sowie
die taktilen Wegeführungsplatten für Sehbe
hinderte sind immer freizuhalten. Anstelle
eines Werbeaufstellers, eines Klappaufstel
lers oder einer mobilen Werbefahne kann ein
sonstiger Dekorationsartikel wie z.B. ein Km
derspieltier bei einer maximalen Standfläche
von 1 m2 und maximaler Höhe von 1,60 m
aufgestellt werden.

h) Zufahrten (auch über Gehwege, Radwege
und Seitenstreifen) und Zugänge von den
Straßenteilen auf das anliegende Grund
stück, wenn und soweit durch die Zufahrt die
Sicherheit des Straßenverkehrs nicht beein
trächtigt wird und die Straße mit allen ihren
Bestandteilen nicht verändert oder gar be
schädigt wird. Die besondere bautechnische
Anlage einer Zuwegung (Zufahrten oder Zu
gänge) unter Eingriff in den Baukörper der
Straße bedarf immer einer gesonderten Er
laubnis der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald als Straßenbaulastträger. Die
Errichtung, Unterhaltung und Erneuerung der
Zuwegung hat durch den Eigentümer des
anliegenden Grundstücks auf dessen Kosten
nach den jeweils anerkannten Regeln des
Straßenbaus, der Verkehrstechnik und des
Straßenverkehrsrechts zu erfolgen. Grund
sätzlich muss die Zuwegung in den Berei
chen, in denen sie Gehweganlagen oder
Radweganlagen quert, in Farbe und Material
der Oberflächenbefestigung und in den
Längs- und Querneigungen den jeweiligen
Gehweganlagen und Radweganlagen ent
sprechen.

(3) Der gesteigerte Anliegergebrauch kann
vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt
oder ausgeschlossen werden, wenn Belange

stellt werden und nicht mehr als 50 cm in den
Straßenraum hineinragen.

f) das Aufstellen höchstens eines Werbeauf
stehers, eines Klappaufstellers, einer
mobilen Werbefahne oder eines ähnlichen
Werbeobjektes, aber nur während der La
denöffnungszeiten und nur vor der Stätte der
Leistung-auf dem Gehweg. Die Oberkanten
der Werbe— oder Klappaufsteller dürfen nicht
mehr als 1,30 m, die obersten Spitzen der
Werbefahnen nicht mehr als 2,60 m, über die
Oberflächenbefestigung des Gehweges hin
ausragen und in der Ansichtsfläche jeweils
nicht größer als 1 mz sein. Die Werbeobjekte
sind in geeigneter Weise gegen flüchtiges
Umfallen zu sichern. Der Gehweg ist in an
gemessener Breite und immer in einer Mm
destbreite von 1,50 m freizuhalten. Die so
genannten Laufbänder sowie die taktilen
Wegeführungsplatten für Sehbehinderte sind
immer freizuhalten. Anstelle eines Werbe
aufstellers, eines Klappaufstehlers oder einer
mobilen Werbefahne kann ein sonstiger De
korationsartikel wie z.B. ein Kinderspieltier
bei einer maximalen Standfläche von 1 m2
und maximaler Höhe von 1,60 m aufgestellt
werden.

g) Zufahrten (auch über Gehwege, Radwege
und Seitenstreifen) und Zugänge von den
Straßenteilen auf das anliegende Grund
stück, wenn und soweit durch die Zufahrt die
Sicherheit des Straßenverkehrs nicht beein
trächtigt wird und die Straße mit allen ihren
Bestandteilen nicht verändert oder gar be
schädigt wird. Die besondere bautechnische
Anlage einer Zuwegung (Zufahrten oder Zu
gänge) unter Eingriff in den Baukörper der
Straße bedarf immer einer gesonderten Er
laubnis der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald als Straßenbaulastträger. Die
Errichtung, Unterhaltung und Erneuerung der
Zuwegung hat durch den Eigentümer des
anliegenden Grundstücks auf dessen Kosten
nach den jeweils anerkannten Regeln des
Straßenbaus, der Verkehrstechnik und des
Straßenverkehrsrechts zu erfolgen. Grund
sätzlich muss die Zuwegung in den Berei
chen, in denen sie Gehweganlagen oder
Radweganlagen quert, in Farbe und Material
der Oberflächenbefestigung und in den
Längs- und Querneigungen den jeweiligen
Gehweganlagen und Radweganlagen ent
sprechen.

(3) Der gesteigerte Anliegergebrauch kann
vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt



des Straßenbaus, der Sicherheit und Ord
nung des Verkehrs oder andere Belange der
öffentlichen Sicherheit dies erfordern.

§ 4 Erlaubnisfreie Sondern utzungen

(1) Erlaubnisfreie Sondernutzungen sind:

a) Die Ausschmückung von Straßen- und
Häuserfronten für Feiern, Feste, Umzüge
und ähnliche Veranstaltungen zur Pflege
des Brauchtums sowie für kirchliche Pro
zessionen.

b) Das Bereitstellen von Sammelgut am
Tag der Abholung für eine zulässige Alt-
materialsammlung.

c) Das Singen und Musizieren durch ein
zelne Straßenmusikanten an einem
Standplatz ohne Verwendung von elekt
ro-akustischen Verstärkern für höchstens
30 Minuten. Der folgende Standplatz
muss sich mindestens 250 m vom vorhe
rigen Standplatz entfernt befinden.

d) Vorübergehende, nicht länger als 18
Stunden währende Betätigungen, die der
Durchführung von parteilichen, gewerk
schaftlichen, religiösen, karitativen oder
gemeinnützigen Zwecken dienen, soweit
nicht hierzu verkehrsfremde Anlagen
Stände, Tische, Schirme etc. ) aufgestellt
werden.

e) Nutzungen im Rahmen der Sonder
rechte nach § 35 StVO durch den dort
genannten Benutzerkreis (die Bundes
wehr, die Bundespolizei, die Feuerwehr,
der Katastrophenschutz, die Polizei und
der Zolldienst, soweit das zur Erfüllung
hoheitlicher Aufgaben dringend geboten
ist).

f) Das Aufstellen und Anbringen von Pla
katwerbung der politischen Parteien, der
sonstigen politischen Vereinigungen, der
Wählergruppen und der Einzelbewerber
anlässlich der Wahlen zum Europäischen
Parlament, zum Deutschen Bundestag,
zum Landtag von Mecklenburg
Vorøommern und zu den Kommunalwah

oder ausgeschlossen werden, wenn Belange
des Straßenbaus, der Sicherheit und Ord
nung des Verkehrs oder andere Belange der
öffentlichen Sicherheit dies erfordern.

§ 4 Erlaubnisfreie Sondernutzungen

(1) Erlaubnisfreie Sondernutzungen sind:

a) Die Ausschmückung von Straßen- und
Häuserfronten für Feiern, Feste, Umzüge
und ähnliche Veranstaltungen zur Pflege
des Brauchtums sowie für kirchliche Pro
zessionen.

b) Das Bereitstellen von Sammelgut am
Tag der Abholung für eine zulässige Alt-
materialsammlung.

c) Das Singen und Musizieren durch ein
zelne Straßenmusikanten an einem
Standplatz ohne Verwendung von elekt
ro-akustischen Verstärkern für höchstens
30 Minuten. Der folgende Standplatz
muss sich mindestens 250 m vom vorhe
rigen Standplatz entfernt befinden.

d) Vorübergehende, nicht länger als 18
Stunden währende Betätigungen, die der
Durchführung von parteilichen, gewerk
schaftlichen., religiösen, karitativen oder
gemeinnützigen Zwecken dienen, soweit
nicht hierzu verkehrsfremde Anlagen
Stände, Tische, Schirmeetc. ) aufgestellt
werden.

e) Nutzungen im Rahmen der Sonder
rechte nach § 35 StVO durch den dort
genannten Benutzerkreis (die Bundes
wehr, die Bundespolizei, die Feuerwehr,
der Katastrophenschutz, die Polizei und
der Zolldienst, soweit das zur Erfüllung
hoheitlicher Aufgaben dringend geboten
ist).

f) Das Aufstellen und Anbringen von Pla
katwerbung der politicchen Partoien, der
sonstigen politischen Vereifligungen, der
Wählergruppen und der Einzelbewerber
anlässlich der Wahlen zum Europäischen
Parlament, zum Deutschen Bundostag,
vi in, 1 nnrlt,r, ‚nr Mecklerk Im
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len in Greifswald und für den Landkreis
Vorpommern-Greifswald, unter folgenden
Nebenbestimmungen und wenn und so
weit sich die Beworbenen an der Wahl
beteiligen wollen. Die Plakatwerbung darf
innerhalb einer Zeit von 2 Monaten un
mittelbar vor der Wahl bis längsten 14
Tage nach dem Wahltag vorgehalten
werden. Die Plakatwerbung ist unzuläs
sig im Bereich von Kreuzungen und Ein
mündungen, vor höhengleichen Bahn
übergängen und am Innenrand von Kur
ven Die Plakatwerbung darf nach Ort
und Art der Anbringung sowie der Form
und Farbe der Plakate nicht zu Verwech
selungen mit Verkehrszeichen und Ver
kehrseinrichtungen Anlass geben oder
deren Wirkung beeinträchtigen. Die Pla
katwerbung darf nicht in den Verkehrs-
raum hineinragen. Notwendige
Lichtraumprofile für die verschiedenen
Verkehrsarten sind einzuhalten. Die Be
schädigung von Straßenbestandteilen
(z.B. Bäume, Schilder oder Straßenbe
leuchtungsmasten) ist unzulässig. Das
Anbringen und das Aufstellen von Pla
katwerbung ist im Geltungsbereich der
Gestaltungssatzung Innenstadt unzuläs
sig.

(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen nach
Absatz 1 können eingeschränkt oder un
tersagt werden, wenn Belange des Stra
ßenbaus, der Sicherheit und Ordnung
des Straßenverkehrs oder anderweitige
Belange der öffentlichen Sicherheit dies
erfordern.

ureirewaip UC .anakrels
Vorpommern Greifswald, unter folgenden
Nebenbestimmungen und wenn und so
weit sich die Beworbenen an der Wahl
beteiligen wollen. Die Plakatwerbung darf
innerhalb oinor Zeit von 2 Monaten un
mittelbar vor der Wahl bis längsten H
Tage nach dem Wahltag vorgehalten
werden. Die Plakatwerbung ist unzuläs
sig im Bereich von Kreuzungen und Ein
mündungen, vor höhengleichen Bahn
übergängen und am Innenrand von Kur
yen. Die Plakatwerbung darf nach Ort
und Art der Anbringung sowie der Form
und Farbe der Plakate nicht zu Verwech
selungen mit Verkohrezeichen und Vor
kehrseinrichtungen Anlass geben oder
deren Wirkung beeinträchtigen. Die Pla
katwerbung darf nicht.in den Verkehrs
raum hineinragen. Notwendige
Lichtraumprofile für die verschiedenen
Verkehrsarten sind einzuhalten. Die Be
schädigung von Straßonboctandteilen
(z.B. Bäume, Schilder oder Straßenbe
louchtungsmaston) ist unzulässig. Das
Anbringen und das Aufstellen von Pla
katwerbung ist im Geltungsbereich der
Gestaltunossatzuna Innenstadt unzuläs

— neu in § 5d) Sondern utzung durch
Wahiwerbung geregelt

(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen nach
Absatz 1 können eingeschränkt oder un
tersagt werden, wenn Belange des Stra
ßenbaus, der Leichtigkeit und Sicherheit
und Ordnung des Straßenverkehrs oder
anderweitige Belange der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung dies erfordern.

§ 5 Sondernutzungserlaubnis § 5 Erlaubnis pflichtige Sondernutzung

(1) Sondernutzungen, die nicht zum ge- (1) Sondernutzungen, die nicht zum ge
steigerten Anliegergebrauch nach § 3 steigerten Anliegergebrauch nach § 3
gehören und nicht nach § 4 erlaubnisfrei gehören und nicht nach § 4 erlaubnisfrei
sind, bedürfen einer Erlaubnis der Uni- sind, bedürfen einer Erlaubnis der Uni
versitäts- und Hansestadt Greifswald. Ein versitäts- und Hansestadt Greifswald. Ein
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Er- Rechtsanspruch auf Erteilung einer Er
laubnis besteht nicht. laubnis besteht nicht.

(2) Die Erlaubnis zur Sondernutzung wird (2) Die Erlaubnis zur Sondernutzung wird
nach pflichtgemäßem Ermessen auf Zeit nach pflichtgemäßem Ermessen auf Zeit
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oder auf Widerruf erteilt. Es werden Be
dingungen und Auflagen erteilt, wenn
Belange des Straßenbaus, der Sicherheit
und Ordnung des Straßenverkehrs oder
anderweitige Belange der öffentlichen
Sicherheit dies erfordern. Im jeweiligen
Geltungsbereich der Gestaltungssatzun
gen Innenstadt, Fleischervorstadt oder
Wieck
werden zusätzlich die unter § 5a dieser
Satzung geregelten Nebenbestimmun
gen angeordnet.

(3) Die Erlaubnis erlischt:

b) durch Zeitablauf oder

c) durch Widerruf oder

d) wenn von ihr 3 Monate hindurch kein
Gebrauch gemacht wird.

(4) Nachfolgend genannter Benutzerkreis
erhält auf Antrag die Sondernutzungser
laubnis, die Brücke in Wieck mit Kfz unter
Einhaltung der zulässigen Tonnagebe
grenzung zu queren:

a) Personen mit Hauptwohnsitz in Wieck
oder Ladebow.

b) Gewerbetreibende in Wieck oder La
debow.

c) Arbeitnehmer mit Arbeitsplatz in Wieck
oder Ladebow, deren täglicher Weg zur
Arbeit durch die Querung der Wiecker
Brücke mindestens um die Hälfte
der Fahrzeit verkürzt wird.

d) Arzte oder Pflegedienste, die in Wieck
oder Ladebow nachweislich ständig Per
sonen betreuen.

e) Bürger, die einen Schwerbehinderten
ausweis und eine Sonderparkgenehmi
gung besitzen.

oder auf Widerruf erteilt. Es werden Be
dingungen und Auflagen erteilt, wenn
Belange des Straßenbaus, der Sicherheit
und Ordnung des Straßenverkehrs oder
anderweitige Belange der öffentlichen
Sicherheit dies erfordern. Im jeweiligen
Geltungsbereich der Gestaltungssatzun
gen Innenstadt, Fleischervorstadt oder
Wieck werden zusätzlich die unter § 5a,
b und c dieser Satzung geregelten Ne
benbestimmungen angeordnet.

(3) Die Erlaubnis erlischt:

b) durch Zeitablauf oder

c) durch Widerruf oder

d) wenn von ihr 3 Monate hindurch kein
Gebrauch gemacht wird.

(4) Auf Antrag erhalten Personen mit
Hauptwohnsitz in Wieck, auf der nördli
chen Ryckseite, oder Ladebow sowie Per
sonen mit Hauptwohnsitz in Greifswald und
Merkzeichen aG oder G im Schwerbehinder
tenausweis für ihr zugelassenes Kraftfahr
zeug bis 2,5 t zulässigem Gesamtgewicht
eine Sondernutzungserlaubnis, die Brü
cke in Wieck zu queren.
Die Buchstaben a) bis f) entfallen.
Die Sondernutzung ist auf Werktage be
schränkt. Eine Sondernutzungserlaubnis
für die Querung der Brücke in Wieck an
Sonn- und Feiertagen ist ausgeschlos
sen.

a) durch Einziehung der genutzten öffent- a) durch Einziehung der genutzten öffent
lichen Straße oder lichen Straße oder

Formatiert: Hervorheben

f) Bürger, die einen Schwerbehinderten
ausweismit dem Merkzeichen „G‘ besit



zen und Mitglied eines Kleingartenver
eins in Wieck bzw. Ladebow sind.
Die Sondernutzung ist auf Werktage be
schränkt. Eine Sondernutzungserlaubnis
für die Querung der Brücke in Wieck an
Sonn- und Feiertagen ist ausgeschlos
sen.

§ 5a Besondere Nebenbestimmungen

(1) Der Dorfplatz in Wieck und eine Teil-
fläche der Straße An der Mühle werden
grundsätzlich von Sondernutzungen für
gewerblich — ambulanten Handel ausge
schlossen. Die Umgrenzung des Dorf-
platzes und der Teilfläche der Straße An
der Mühle ergeben sich aus der Anlage 1
zu dieser Satzung, die hiermit Bestandteil
dieser Satzung wird. Ausnahmen hiervon
bilden offizielle Veranstaltungen der Uni
versitäts- und Hansestadt Greifswald.

(2) Im jeweiligen Geltungsbereich der
Gestaltungssatzung Innenstadt, der Ge
staltungssatzung Fleischervorstadt und
der Gestaltungssatzung Wieck dürfen
sogenannte Freisitzanlagen für gastro
nomische Betriebe nicht fest mit dem
Untergrund verbunden sein. Die tragen
den Konstruktionsteile von Tischen und
von Stühlen und von Bänken sollen be
vorzugt aus schlanken Profilen bestehen.
Zulässig sind Stühle, Tische und Bänke,
deren tragende Konstruktionsteile aus
Metall-, Ratten- oder Holzprofilen oder
Kunststoffprofilen in Holz- oder Rattanop
tik beschaffen sind. Die Oberkanten der
Stuhl- und Banklehnen dürfen nicht mehr
als 1,30 m über die Oberflächenbefesti
gung des Gehweges oder der Straße
hinausragen. Stühle sind mit einer Stand-
fläche von maximal 0,5 m2, Bänke mit
einer maximalen Länge von 1,50 m zu
lässig. Bänke müssen über eine Rücken-
lehne verfügen. Diese darf nicht ge
schwungen sein. Bei Aneinanderreihung
von Bänken ist ein Mindestabstand zwi
schen den Bänken von 1,20 m zu ge

(5) Sondernutzungen für Stellflächen von
Sammelbehältern zur Erfassung von
Wertstoffen sowie Restabfall werden nur
in Ausnahmefällen gewährt, wenn hinter
dem Haus oder auf dem Grundstück kei
ne anderweitige Möglichkeit der Unter
bringung der Sammelbehälter besteht.

§ 5a Sonderregelungen Dorfplatz
Wieck und Telifläche am Museumsha

fen

Der Dorfplatz in Wieck, eine Teilfläche
der Straße An der Mühle und eine Teil-
fläche am Museumshafen zwischen Fan
genturm und Steinbecker Brücke werden
grundsätzlich von Sondernutzungen frei
gehalten. Die Umgrenzung des Dorfplat
zes, der Teilfläche der Straße An der
Mühle und der Tellfläche am Museums-
hafen ergeben sich aus der Anlage 1 zu
dieser Satzung, die hiermit Bestandteil
dieser Setzung wird. Ausnahmen hiervon
bilden offizielle Veranstaltungen der Uni
versitäts- und Hansestadt Greifswald und
nach Einzelfallentscheidung auch ortsan
sässigen Vereinen.

§ 5b Sonderregelungen Gestaltungs
bereich der Gestaltungssatzung In
nenstadt, der Gestaltungssatzung
Fleischervorstadt und der Gestal

tungssatzung Wieck

(1) Die Gestaltung der Freisitzanlagen
richtet sich nach den Vorgaben der Ge
staltungssatzung Innenstadt, der Gestal
tungssatzung Fleischervorstadt und der
Gestaltungssatzung Wieck in ihren je
weils gültigen Fassungen.

(2) Im jeweiligen Geltungsbereich der
Gestaltungssatzung Innenstadt, der Ge
staltungssatzung Fleischervorstadt und
der Gestaltungssatzung Wieck ist das
Verleaen von Teocichen oder sonsticen
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währleisten. Eine kompakte Anordnung
der Banke, die einen mehrseitig begrenz
ten Aufenthaltsraum schafft, ist nicht zu
lässig. Innerhalb eines Freisitzes sind nur
gleiche Tisch-, Stuhl-und Banktypen zu
lässig. Auf dem historischen Marktplatz,
definiert durch die in der Flur 31 der Ge
markung Greifswald gelegenen Flurstü
cke 1/1 1/2, 1/3, 1/4 und die östlich der
Verbindung der Flurstücke 64/1 und 84/1
gelegene Teilfläche aus dem Flurstück
63, sollen bevorzugt Tische und Stühle
mit zierlichen Profilen zur Anwendung
kommen. Zulässig sind Stühle und Bän
ke, bei denen nur die Sitzflächen und
Rückenlehnen in der Fläche geschlossen
sein dürfen. Ausgeschlossen sind fol
gende Farben für Tische, Stühle, und
Bänke: Schwefelgelb ähnlich RAL 1016,
Leuchtgelb ähnlich RAL 1026, Leuchto
range ähnlich RAL 2005, Leuchthelloran
ge ähnlich RAL 2007, Hellrosa ähnlich
RAL 3015, Leuchtrot ähnlich RAL 3024,
Leuchthellrot ähnlich RAL 3026, Erikavio
lett ähnlich RAL 4003, Perlviolett ähnlich
RAL 4011, Perlbrombeer ähnlich RAL
4012, Perlenzian ähnlich RAL 5025,
Weiligrün ähnlich RAL 6019, Lichtgrün
ähnlich RAL 6027, Pastelltürkis ähnlich
RAL 6034, WeiB ähnlich RAL 9010. Un
zulässig ist, bis auf Standschirme vorbe
haltlich der Beschränkungen des Absat
zes 3, die Errichtung von loungeartigen
Aufbauten von Einfriedungen und von
Abtrennvorrichtungen aller Art an und um
die Freisitzanlagen. Hierzu gehören ins
besondere Folien, Planen und Markisen
zum Schutz vor Sonneneinstrahlung,
Wind oder Regen, Windschutzwände,
Sichtschutzelemente, Hecken und Zäu
ne. Eine Begrenzung von Freisitzen soll
bevorzugt durch quadratische oder runde
Pflanzkübel (Durchmesser bis 0,6 m oder
bis 0,60 m Kantenlänge) vorgenommen
werden. Zulässig sind gleiche Pflanzkü
bei gleicher Abmessung mit einer maxi
malen Höhe von 0,80 m über der Geh
weg- oder Straßenoberfläche. Die
Pflanzkübel sind in einem Abstand von
mindestens 1,20 m anzuordnen. Für die
Farbigkeit gelten die Festlegungen der
Farben für die Bestuhlung. Die Pflanzkü
beI sind vorzugsweise mit lebenden

Bodenbelägen sowie das Anbringen oder
Aufstellen von Podesten, auch im Be
reich von genehmigten Freisitzanlagen,
nicht zulässig. Gleiches gilt für die Auf
stellung von Schanktheken, Tresen,
Bierwagen, Eiswagen oder Ahnlichem.
Eine nicht durch die Straßenbeleuch
tungsanlage der Universitäts- und Han
sestadt Greifswald herrührende künstli
che Beleuchtung von Freisitzanlagen,
Standschirmen, Pflanzkübeln, Stühlen,
Tischen, Bänken oder sonstigen Einrich
tungsgegenständen der Sondernutzung
durch Lampions, Lichterketten oder
Lichtschläuche ist nicht zulässig.
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Staudenpflanzen, Laubgehölzen oder
Blühpflanzen zu bepflanzen und be
pflanzt zu halten. Nadelgehölze oder
dornige Pflanzen sind nicht zulassig.
Ausnahmen bilden Buchsbaum. Lorbeer,
Bambus. Palmen oder Rosen. Die obers
te Spitze der Bepflanzung darf nicht mehr
als 2,00 m über die Gehwegoberfläche
hinausreichen; lediglich Bäume in
schlanker und kleinkroniger Wuchsform,
das heißt mit einem Kronendurchmesser,
der nicht größer ist als die Halfte der
Stammhöhe, dürfen mit ihrer höchsten
Spitze bis zu einer Höhe von 2,50 m über
die Gehwegoberfläche hinausreichen

(3) Im jeweiligen Geltungsbereich der
Gestaltungssatzung Innenstadt, der Ge
staltungssatzung Fleischervorstadt und
der Gestaltungssatzung Wieck dürfen nur
Standschirme zum Schutz vor Sonnen
einstrahlung oder vor Regen mit eckiger
oder runder Aufspannung aufgestellt
werden. Ampelschirme und Wandschir
me sind unzulässig. Die Aufspannung
der Standschirme darf im Durchmesser
bzw. in der langsten Kantenlänge nicht
größer als 5,00 m sein. Es sind nur
Standschirme mit einem geraden, senk
rechten Schirmmast zulässig. Die
Schirmkonstruktion darf nicht mit Zusatz-
konstruktionen jeglicher Art versehen
sein. Die Schirmbespannung hat aus ein
farbigem Textilmaterial zu bestehen. Das
Textilmaterial darf nicht glänzend sein.
Bevorzugt werden folgende Farben des
Textilmaterials: Weinrot RAL 3005,
Braunrot RAL 3011, Moosgrün RAL
6005, Flaschengrün RAL 6007, Perlweiß
RAL 1013, Graubeige 1019. Folgende
Farben des Textilmaterials sind nicht zu
lässig: Schwefelgelb ähnlich RAL 1016,
Leuchtgelb ähnlich RAL 1026, Leuchto
range ähnlich RAL 2005, Leuchthelloran
ge ähnlich RAL 2007, Hellrosa ähnlich
RAL 3015, Leuchtrot ähnlich RAL 3024,
Leuchthellrot ähnlich RAL 3026, Erikavio
lett ähnlich RAL 4003, Perlviolett ähnlich
RAL 4011, Perlbrombeer ähnlich RAL
4012, Perlenzian ähnlich RAL 5025,
Weißgrün ähnlich RAL 6019, Lichtgrün
ähnlich RAL 6027, Pastelltürkis ähnlich
RAL 6034.. Pro Schirm ist rro Ansichts
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flache maximal ein Stück Werbeaufdruck
auf dem Schirmdach mit einer maximalen
Größe des einzelnen Werbeaufdrucks
von 1:00 m2 zulässig. Ein Schirm darf
maximal vier Stück Werbeaufdrucke be
sitzen. Schirmwerbung ist vor der Stätte
der Leistung für diese Leistung oder für
Produkte, die in der Einrichtung verau
ßert werden, zulässig. Vorzugsweise sol
len zum Schutz einer Freisitzanlage nur
Schirme gleicher Größe zur Anwendung
kommen. Im begründeten Ausnahmefall
sind Abweichungen zulässig. Zum
Schutz einer Freisitzanlage ist jeweils nur
die Verwendung eines einheitlichen
Schirmtyps eines Fabrikates zulässig

(4) Im jeweiligen Geltungsbereich der
Gestaltungssatzung Innenstadt: der Ge
staltungssatzung Fleischervorstadt und
der Gestaltungssatzung Wieck ist das
Verlegen von Teppichen oder sonstigen
Bodenbelägen sowie das Anbringen oder
Aufstellen von Podesten, auch im Be
reich von genehmigten Freisitzanlagen,
nicht zulässig. Gleiches gilt für die Auf
stellung von Schanktheken, Tresen,
Bierwagen, Eiswagen oder Ahnlichem.
Eine nicht durch die Straßenbeleuch
tungsanlage der Universitäts- und Han
sestadt Greifswald herrührende künstli
che Beleuchtung von Freisitzanlagen,
Standschirmen, Pflanzkübeln, Stühlen,
Tischen, Bänken oder sonstigen Einrich
tungsgegenständen der Sondernutzung
durch Lampions, Lichterketten oder
Lichtschläuche ist nicht zulässig.

(5) Auf besonderen Antrag können für
einzelne, nicht länger als 3 Tage wäh
rende Veranstaltungen Ausnahmen von
diesen Nebenbestimmungen gewahrt
werden. Dabei soll die Zahl der durch
Ausnahmen begünstigten Veranstaltun
gen für einen Sondernutzungsstandort
nicht mehr als 10 Veranstaltungen pro
Kalenderjahr betragen.

§ 5c Ausnahmen von den Nebenbe
stimmungen

Auf besonderen Antrag können für ein
zelne, nicht länger als 3 Tage währende
Veranstaltungen Ausnahmen von den
Bestimmungen der § 5a und 5b gewährt
werden. Dabei soll die Zahl der durch
Ausnahmen begunstigten Veranstaltun
gen für einen Sondernutzungsstandort
nicht mehr als 10 Veranstaltungen pro
Kalenderjahr betragen.
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§ 5d Sondernutzung durch Wahiwer
bung

(1) Als erlaubnispflichtige Sondernut
zung gilt das Aufstellen und Anbringen
von Plakatwerbung der politischen Par
teien, der sonstigen politischen Vereini
gungen, der Wählergruppen und der Ein
zelbewerber anlässlich der Wahlen zum
Europäischen Parlament, zum Deut
schen Bundestag, zum Landtag von
Mecklenburg-Vorpommern und zu den
Kommunalwahlen in Greifswald und für
den Landkreis Vorpommern-Greifswald,
unter folgenden Nebenbestimmungen
und wenn und soweit sich die Beworbe
nen an der Wahl beteiligen wollen.

a) Die Wahlwerbung darf innerhalb
einer Zeit von 6 Wochen unmittel
bar vor der Wahl bis längstens 2
Wochen nach dem Wahltag vor
gehalten werden.

b) Die Wahlwerbung ist unzulässig
im Bereich von Kreuzungen,
Kreisverkehren und Einmündun
gen, vor höhengleichen Bahn
übergängen und am Innenrand
von Kurven. Die Wahlwerbung
darf nach Ort und Art der Anbrin
gung sowie der Form und Farbe
der Plakate nicht zu Verwechse
lungen mit Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen Anlassge
ben oder deren Wirkung beein
trächtigen. Die Wahlwerbung darf
nicht in den Verkehrsraum hinein
ragen. Notwendige Lichtraumprofi
le für die verschiedenen Ver
kehrsarten sind einzuhalten. Die
Beschädigung von Straßenbe
standteilen (z.B. Bäume, Schilder
oder Straßenbeleuchtungsmasten)
ist unzulässig.

c) Die Plakate an Lichtmasten dürfen
ein Format von DIN Al nicht über
schreiten. Ein Wahlvorschlagsträ
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ger darf nur ein Plakat pro Licht
mast anbringen und darf nicht an
zwei aufeinander folgenden
Lichtmasten einer Straßenrichtung
plakatieren.

d) Das Anbringen und das Aufstellen
von Wahiwerbung ist mit Ausnah
me auf den einführenden Haupt
verkehrsstraßen unzulässig

aa. im Geltungsbereich der Ge
staltungssatzung Innenstadt

bb. in den Bereichen des Muse
umshafens zwischen Salinenstra
ße und dem Hansering

cc. in Wieck im Bereich des Fi
schereihafens, der historischen
Brücke, am fußläufigen Bereich
des Stadthafens Wieck bis zur
Mole und im historischen Teil des
Fischerd orfes

dd. sowie auf dem Gelände der
Klosterruine Eldena

ee. im Bereich des „Stadtparks
innerhalb der Grenzen zwischen
Pappelallee, Koitenhäger Land
straße der nördlichen Achse vom
Gedser Ring bis zum Sassnitzer
Weg bis zur Querverbindung zwi
schen Warschauer Straße und
Pappelallee am Freizeitbad
Greifswald, der südlichen Achse
von der Straße An der Christus-
kirche bis zur Querverbindung
zwischen Warschauer Straße und
Pappelallee am Freizeitbad
Greifswald, wobei die benannten
Straßen selbst nicht Teil des Be
reichs „Stadtpark‘ sind.

Diese Bereiche sind in der Anlage
1 zu dieser Satzung näher be
stimmt.

(2 Die Reaelunaen für Wahlsichtwer
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bung finden für Bürgerentscheide gemäß
§ 20 KV M-V, und Volksentscheide (Art.
60 Verfassung M-V; Art. 29 GG) entspre
chende Anwendung.

Sondernutzungsberechtigt sind neben
politischen Parteien und Wahlergruppen
insbesondere auch die vertretungsbe
rechtigten Personen eines zur Abstim
mung zugelassenen Bürgerbegehrens
soweit die Wahiwerbung inhaltlich im Zu
sammenhang mit dem durchzuführenden
Bürgerentscheid steht.

(3) Für die Sondernutzungen nach Abs.1
und Abs.2 werden keine Gebühren erho
ben.

§ 5e Sondern utzung durch E-Tretroller
im Stadtgebiet

(1) Als erlaubnispflichtige Sondernutzung
gilt die gewerbsmäßige stationsiose
Vermietung von E-Tretrollern auf öffentli
chen Flächen. Das zulässige Kontingent
umfasst stadtweit maximal 300 E
Tretroller insgesamt. Das anbieter-
übergreifende Kontingent wird entspre
chend des Gleichbehandlungsgrundsat
zes durch die Anzahl der in Greifswald
aktiven E-Tretroller-Anbieter geteilt. Dar
aus ergibt sich das Kontingent je Anbie
ter — dieses ist folglich dynamisch. In
nerhalb des Geltungsbereich der Gestal
tungssatzung Innenstadt wird die Anzahl
der für den Sharing-Betrieb täglich zur
Verfügung gestellten E-Tretroller auf ma
ximal 100 (bei bspw. 2 Anbieter maximal
50 E-Tretrollerje Anbieter) und für die
Stadtteile Eldena und Wieck/Ladebow
auf 30 anbieterübergreifend (bei bspw. 2
Anbieter maximal 15 E-Tretrollerje An
bieter) limitiert.

(2) Mit Beantragung der Sondernut
zungserlaubnis hat der Anbieter den Ab
schluss einer Haftoflichtversicheruno der
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Flotte nachzuweisen.

(3) Der gewerbsmäßige Vermieter (An
bieter) ist für den ordnungsgemäßen und
sicheren Betrieb seines Systems und
seiner Fahrzeuge verantwortlich. E
Tretroller müssen zu jedem Zeitpunkt
verkehrssicher und funktionstüchtig sein.
Die angebotenen Fahrzeuge haben den
Vorschriften der Elektrokleinstfahrzeuge
verordnung (eKFV) zu entsprechen und
müssen über eine allgemeine Betriebser
laubnis und gültige Versicherungsplaket
ten verfügen.

(4) Der Anbieter hat Fahrzeuge, die sich
nicht im Zustand gemäß Abs. 3 befinden
(insbesondere wenn technische Mängel
vorliegen, die ein sicheres Fahren beein
trächtigen, wie z. B. defekte Bremsen
oder abgenutzte Reifen), unverzüglich
wieder in einen verkehrssicheren Zu
stand zu versetzen oder aus dem öffent
lichen Raum zu entfernen. Soweit die E
Tretroller (z. B. durch unsachgemäßes
Abstellen) die Sicherheit und Ordnung
oder unangemessen die Leichtigkeit des
Straßenverkehrs stören oder diese in
Abstellverbotszonen abgestellt werden,
hat der Anbieter den Zustand unverzüg
lich zu beseitigen. Die Fahrzeuge sind
regelmäßig durch den Anbieter zu kon
trol Ii eren.

(5) Der Anbieter hat die Nutzerinnen
mindestens vor erstmaligem Fahrtbeginn
über die wesentlichen straßenverkehrs-
rechtlichen Regelungen zur Nutzung von
E-Tretrollern im Straßenverkehr und über
die Gebiets- und Abstellverbotszonen zu
informieren. Der Anbieter soll die Nutze-
rinnen darüber informieren, dass die E
Tretroller stets straßenabgewandt, längst
eines Gehweges zu stellen sind, sodass
möglichst geringe Einschränkungen ent
stehen.

(5) Die Abstellverbotszonen für den An
bieter sowie Flächen, in denen die Been
digung eines Leihvorgangs grundsätzlich
nicht erlaubt ist, sind in der Anlage 3 zu
dieser Satzung näher bestimmt.
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§ 6 Antragsverfahren

(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird
nur auf Antrag erteilt. Dieser ist, vorbe
haltlich der Sonderregelung in Absatz 2,
mindestens 3 Wochen vor der beabsich
tigten Ausübung der Sondernutzung
schriftlich zu stellen.

(2) Der Antrag auf Erteilung einer Son
dernutzungserlaubnis auf Widerruf oder
für eine voraussichtlich länger als 1 Mo
nat währende Dauer im jeweiligen Gel
tungsbereich der Gestaltungssatzung
Innenstadt, der Gestaltungssatzung Flei
schervorstadt und der Gestaltungssat
zung Wieck ist mindestens 4 Wochen vor
der beabsichtigten Ausübung der Son
dernutzung schriftlich zu stellen. Vor Er
teilung der Sondernutzungserlaubnis fin
det eine schriftliche Anhörung der jeweils
zuständigen Ortsteilvertretung statt. Au
ßert sich die Ortsteilvertretung nicht in
nerhalb von 3 Wochen nach Zugang der
Anhörung, so wird fingiert, dass Belange
der Ortsteilvertretung nicht betroffen sind.

(3) Der schriftliche Antrag muss mindes
tens Angaben über den Antragsteller,
den Ort und die Art der Sondernutzung,
den Umfang der benötigten Flächen, die
voraussichtliche Dauer der Sondernut
zung, Maßnahmen zur Verkehrs- und
Flächensicherung sowie Angaben über
Maßnahmen zur Beseitigung der durch
die Sondernutzung entstehenden Verun
reinigungen enthalten.

§ 5f Errichtung und Betrieb von öffent
lich zugänglichen Ladepunkten für

Elektromobile

(1) Öffentlich zugängliche Ladepunkte
(sog. Ladesäulen) dienen als Hilfseinrich
tung der Sicherheit und Leichtigkeit des

Straßenverkehres.
(2) Die Errichtung und der Betrieb einer
Ladesäule ebenso wie die dazu gehöri
gen Sonderparkplätze stellen eine er
Iaubnispflichtige Sondernutzung dar.

§ 6 Antragsverfahren

(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird
nur auf Antrag erteilt. Dieser ist, vorbe
haltlich der Sonderregelung in Absatz 2,
spätestens 4 Wochen vor der beabsich
tigten Ausübung der Sondernutzung
schriftlich zu stellen.

(2) Der schriftliche Antrag soll entspre
chend des aktuell gültigen Antragsformu
lars der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald erfolgen.

(3) Ein ohne das Formular gestellter An
trag muss mindestens Angaben über den
Antragsteller, den Ort und die Art der
Sondernutzung, den Umfang der benötig
ten Flächen, die voraussichtliche Dauer
der Sondernutzung, Maßnahmen zur
Verkehrs- und Flächensicherung sowie
Angaben über Maßnahmen zur Beseiti
gung der durch die Sondernutzung ent
stehenden Verunreinigungen enthalten.

(4) Die Absätze 2 und 3 finden entspre
chende Anwendung, wenn und soweit

(4) Die Absätze 2 und 3 finden entspre
chende Anwenduna. wenn und soweit
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§ 7 Pflichten des Sondern utzungsbe
rechtigten

(1) Verunreinigungen, die durch die Son
dernutzung entstehen, sind unbeschadet
des § 22 Abs. 2 und 3 des Straßen- und
Wegegesetzes des Landes Mecklenburg
Vorpommern vom Sondernutzungsbe
rechtigten unverzüglich zu beseitigen.
Erfüllt der Sondernutzungsberechtigte
diese Verpflichtung nicht, kann die Uni
versitats- und Hansestadt Greifswald die
Verunreinigung auch ohne vorherige Auf
forderung auf Kosten des Sondernut
zungsberechtigten beseitigen oder besei
tigen lassen.

(2) Der Sondernutzungsberechtigte hat
der Universitäts- und Hansestadt Greifs
wald alle Aufwendungen zu ersetzen, die
durch die Sondernutzung zusatzlich ent
stehen. Dazu gehören auch die sonsti
gen bei gewerblicher Nutzung anfallen
den Aufwendungen insbesondere für
Strom, Wasser und Ahnliches.

(3) Der Sondernutzungsberechtigte ist für
die Zeit der Sondeinutzung zur Ver
kehrssicherung, Reinigung bzw. Schnee
beräumung verpflichtet.

(4) Der Sondernutzungsberechtigte ist
verpflichtet, die mit der Sondernutzung
verbundenen Anlagen in ordnungsgemä
ßen, sauberen und verkehrssicheren Zu
stand zu erhalten. Er haftet für Schäden,
die der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald oder Dritten durch diese An
lagen entstehen und hat die Universitäts
und Hansestadt Greifswald von Ersatz
ansprüchen Dritter freizustellen.

§ 7 Pflichten des Sondernutzungsbe
rechtigten

(1) Verunreinigungen, die durch die Son
dernutzung entstehen, sind unbeschadet
des § 22 Abs. 2 und 3 des Straßen- und
Wegegesetzes des Landes Mecklenburg
Vorpommern vom Sondernutzungsbe
rechtigten unverzüglich zu beseitigen.
Erfüllt der Sondernutzungsberechtigte
diese Verpflichtung nicht, kann die Uni
versitäts- und Hansestadt Greifswald die
Verunreinigung auch ohne vorherige Auf
forderung auf Kosten des Sondernut
zungsberechtigten beseitigen oder besei
tigen lassen.

(2) Der Sondernutzungsberechtigte hat
der Universitäts- und Hansestadt Greifs
wald alle Aufwendungen zu ersetzen, die
durch die Sondernutzung zusätzlich ent
stehen Dazu gehören auch die sonsti
gen bei gewerblicher Nutzung anfallen
den Aufwendungen insbesondere für
Strom, Wasser und Ahnliches.

(3) Der Sondernutzungsberechtigte ist für
die Zeit der Sondernutzung zur Ver
kehrssicherung, Reinigung bzw. Schnee
beräumung verpflichtet.

(4) Der Sondernutzungsberechtigte ist
verpflichtet, die mit der Sondernutzung
verbundenen Anlagen in ordnungsgemä
ßen, sauberen und verkehrssicheren Zu
stand zu erhalten. Er haftet für Schäden,
die der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald oder Dritten durch diese An
lagen entstehen und hat die Universitäts
und Hansestadt Greifswald von Ersatz
ansprüchen Dritter freizustellen.

mit der Sondernutzung Einschränkungen 1 mit der Sondernutzung Einschränkungen
bzw. Sperrungen des öffentlichen Ver- bzw. Sperrungen des öffentlichen Ver
kehrsraumes notwendig werden und hier- kehrsraumes notwendig werden und hier
für ein Antrag auf eine verkehrsrechtliche für ein Antrag auf eine verkehrsrechtliche
Anordnung bei der Straßenverkehrsbe- Anordnung bei der Straßenverkehrsbe
hörde zu stellen ist. hörde zu stellen ist.

§ 8 Gebühren § 8 Gebühren
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Für die Sondernutzung werden Gebüh
ren nach einer besonderen Gebühren-
satzung erhoben. Es ist zulässig, die Er
laubnis zur Sondernutzung von Vor
schussen oder Sicherheitsleistungen ab
hängig zu machen.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61
des Straßen- und Wegegesetz des Lan
des Mecklenburg-Vorpommern vom
13.01.1993 in der zurzeit gültigen Fas
sung und des § 5 der Kommunalverfas
sung für das Land Mecklenburg
Vorpommern vom
13.07.2011 in der zurzeit gültigen Fas
sung handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lässig:
a) eine öffentliche Straße entgegen § 22
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetz
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
ohne die erforderliche Erlaubnis zu Son
dernutzungen gebraucht oder den nach
dieser Vorschrift erteilten Bedingungen
und Auflagen zuwiderhandelt oder

b) entgegen § 25 des Straßen- und We
gegesetz des Landes Mecklenburg
Vorpommern Autowracks, Schutt, Müll
oder andere Gegenstände verbotswidrig
abstellt beziehungsweise ablegt.
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61
des Straßen- und Wegegesetz des Lan
des Mecklenburg-Vorpommern mit einer
Geldbuße bis zu 10.000,00 DM (5.112,92
€) geahndet werden.

(2) Zwangsmaßnahmen nach anderen
Vorschriften bleiben unberührt.

Für d Sdndernutzung werden Gebüh
ren nach einer besonderen Gebühren-
satzung erhoben. Es ist zulässig, die Er
laubnis zur Sondernutzung von Vor
schüssen oder Sicherheitsleistungen ab
hängig zu machen.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61
des Straßen- und Wegegesetz des Lan
des Mecklenburg-Vorpommern vom
13.01.1993 in der zurzeit gültigen Fas
sung und des § 5 der Kommunalverfas
sung für das Land Mecklenburg
Vorpommern vom
13.07.2011 in der zurzeit gültigen Fas
sung handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lässig:
a) eine öffentliche Straße entgegen § 22
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetz
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
ohne die erforderliche Erlaubnis zu Son
dernutzungen gebraucht oder den nach
dieser Vorschrift erteilten Bedingungen
und Auflagen zuwiderhandelt oder

b) entgegen § 25 des Straßen- und We
gegesetz des Landes Mecklenburg
Vorpommern Autowracks, Schutt, Müll
oder andere Gegenstände verbotswidrig
abstellt beziehungsweise ablegt.
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61
des Straßen- und Wegegesetz des Lan
des Mecklenburg-Vorpommern mit einer
Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden

(2) Zwangsmaßnahmen nach anderen
Vorschriften bleiben unberührt.

§ 10 Inkrafttreten § 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Diese Satzung tritt am 01.02.2024 in
Bekanntmachung in Kraft. Kraft.
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die
Satzung über die Sondernutzung an öf- Satzung über die Sondernutzung an öf
fentlichen Straßen, Wegen und Plätzen B fentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
974-48/98 vom 17.11.1998 in der Fas- I2-3 3 vom 24.06.2013 außer Kraft.
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sung auf Grund der 2. Änderungssatzung
vom 22.03.2004 außer Kraft. Greifswald, den xxxx.2023

Dr. Stefan Fassbinder
Greifswald, den 25.06.2013

Oberbürgermeister
Dr. Arthur König

Oberbürgermeister Anlage:
1: Lageplan Flächen ohne Sondernut

Soweit beim Erlass dieser Satzung ge- zung gern. § 5a (1)
gen Verfahrens- und Formschriften ver
stoßen wurde, können diese gemäß § 5 2. Unzulässige Bereiche für Wahlwer
Abs. 5 der Kommunalverfassung nach bung gern. § 5d
Ablauf eines Jahres seit dieser öffentli
chen Bekanntmachung nicht mehr gel- 3: Abstellverbotszonen E-Tretroller gern.
tend gemacht werden. Diese Einschrän- § 5e (6)
kung gilt nicht für die Verletzung von An
zeige-, Genehmigungs- oder Bekannt
machungsvorschriften.

Greifswald, den 25.06.2013

Dr. Arthur König

Oberbürgermeister

Anlage:
Lageplan Wieck An der Mühle



Satzung über die
Sondernutzung an öffentlich-rechtlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Auf der Grundlage des § 5 Absatz 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg
Vorpommern vom 13.07.2Ollin der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 24 Absatz 1 des
Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13.01.1993 in der zur Zeit
gültigen Fassung hat die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in ihrer Sitzung
am 04.12.2023 folgende Satzung beschlossen.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für alle Sondernutzungen an allen dem öffentlichen Gemeingebrauch
gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen in der Straßenbaulast der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald.

(2) Die Regelungen der Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen
Flächen bleiben von dieser Satzung unberührt.

§2
Nutzungsarten

Diese Satzung regelt die Nutzungsarten, die über den Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen hinausgehen, nämlich den gesteigerten Anliegergebrauch ( 3), die
erlaubnisfreien Sondernutzungen ( 4) und die erlaubnispflichtigen Sondernutzungen ( 5 ff).

§3
Gesteigerter Anliegergebrauch

(1) Innerhalb der geschlossenen Ortslage bedarf die Benutzung der Straße über den
Gemeingebrauch hinaus in den Anwendungsfällen und Grenzen des Absatzes 2 keiner
Sondernutzungserlaubnis, wenn und soweit die Benutzung im Straßenbereich vor dem
Anliegergrundstück für die Zwecke des Anliegergrundstückes nützlich ist und nicht den
Gemeingebrauch dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt oder in den
Straßenkörper eingreift.

(2) Der gesteigerte Anliegergebrauch in diesem Sinne umfasst:

a) geringfügig in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragende Bauteile, z. B. Gebäudesockel,
Fensterbänke, Kellerlichtschächte, Vordächer und Aufzugsschächte in Gehwegen für
Waren.

b) das regelmäßige Abstellen oder Ablegen von Abfallbehältnissen zur Entleerung oder zur
Abholung der Abfallbehältnisse durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder
dessen Beauftragten am Tag der Abholung. Beim Abstellen oder Ablegen der
Abfallbehältnisse ist dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. Befahrene Straßen und Radwege sollen
freigehalten werden.



c) Werbeanlagen am Ort der Leistung, wenn sie, mit dem Anliegergrundstück verbunden, nicht
mehr als 30 cm in den Gehweg hineinragen.

d) Sonnenschutzdächer ab 2,50 m Höhe über Gehwegen und in einem Abstand von
mindestens 0,70 m vom Fahrbahnrand.

e) Verkaufseinrichtungen mit Warenauslagen, die vorübergehend mit einer baulichen Anlage
am Boden angebracht oder aufgestellt werden und nicht mehr als 50 cm in den
Straßenraum hineinragen.

f) das Aufstellen höchstens eines Werbeaufstellers, eines Klappaufstellers, einer mobilen
Werbefahne oder eines ähnlichen Werbeobjektes, aber nur während der
Ladenöffnungszeiten und nur vor der Stätte der Leistung auf dem Gehweg. Die Oberkanten
der Werbe- oder Klappaufsteller dürfen nicht mehr als 1,30 m, die obersten Spitzen der
Werbefahnen nicht mehr als 2,60 m, über die Oberflächenbefestigung des Gehweges
hinausragen und in der Ansichtsfläche jeweils nicht größer als 1 m2 sein. Die Werbeobjekte
sind in geeigneter Weise gegen flüchtiges Umfallen zu sichern. Der Gehweg ist in
angemessener Breite und immer in einer Mindestbreite von 1,50 m freizuhalten. Die
sogenannten Laufbänder sowie die taktilen Wegeführungsplatten für Sehbehinderte sind
immer freizuhalten. Anstelle eines Werbeaufstellers, eines Klappaufstellers oder einer
mobilen Werbefahne kann ein sonstiger Dekorationsartikel wie z.B. ein Kinderspieltier bei
einer maximalen Standfläche von 1 m2 und maximaler Höhe von 1,60 m aufgestellt werden,

g) Zufahrten (auch über Gehwege, Radwege und Seitenstreifen) und Zugänge von den
Straßenteilen auf das anliegende Grundstück, wenn und soweit durch die Zufahrt die
Sicherheit des Straßenverkehrs nicht beeinträchtigt wird und die Straße mit allen ihren
Bestandteilen nicht verändert oder gar beschädigt wird. Die besondere bautechnische
Anlage einer Zuwegung (Zufahrten oder Zugänge) unter Eingriff in den Baukörper der Straße
bedarf immer einer gesonderten Erlaubnis der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als
Straßenbaulastträger. Die Errichtung, Unterhaltung und Erneuerung der Zuwegung hat
durch den Eigentümer des anliegenden Grundstücks auf dessen Kosten nach den jeweils
anerkannten Regeln des Straßenbaus, der Verkehrstechnik und des
Straßenverkehrsrechts zu erfolgen. Grundsätzlich muss die Zuwegung in den Bereichen, in
denen sie Gehweganlagen oder Radweganlagen quert, in Farbe und Material der
Oberflächenbefestigung und in den Längs- und Querneigungen den jeweiligen
Gehweganlagen und Radweganlagen entsprechen.

(3) Der gesteigerte Anliegergebrauch kann vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt oder
ausgeschlossen werden, wenn Belange des Straßenbaus, der Sicherheit und Ordnung des
Verkehrs oder andere Belange der öffentlichen Sicherheit dies erfordern.

§4
Erlaubnisfreie Sondernutzungen

(1) Erlaubnisfreie Sondernutzungen sind:

a) Die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten für Feiern, Feste, Umzüge und
ähnliche Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums sowie für kirchliche Prozessionen.

b) Das Bereitstellen von Sammelgut am Tag der Abholung für eine zulässige
Altmaterialsammlung.

c) Das Singen und Musizieren durch einzelne Straßenmusikanten an einem Standplatz ohne
Verwendung von elektro-akustischen Verstärkern für höchstens 30 Minuten. Der folgende
Standplatz muss sich mindestens 250 m vom vorherigen Standplatz entfernt befinden.



d) Vorübergehende, nicht länger als 18 Stunden währende Betätigungen, die der
Durchführung von parteilichen, gewerkschaftlichen, religiösen, karitativen oder
gemeinnützigen Zwecken dienen, soweit nicht hierzu verkehrsfremde Anlagen ( Stände,
Tische, Schirme etc. ) aufgestellt werden.

e) Nutzungen im Rahmen der Sonderrechte nach § 35 Stvo durch den dort genannten
Benutzerkreis (die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz,
die Polizei und der Zolldienst, soweit das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend
geboten ist).

(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen nach Absatz 1 können eingeschränkt oder untersagt
werden, wenn Belange des Straßenbaus, der Leichtigkeit und Sicherheit des
Straßenverkehrs oder anderweitige Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dies
erfordern.

§5
Erlaubnispflichtige Sondernutzungen

(1) Sondernutzungen, die nicht zum gesteigerten Anliegergebrauch nach § 3 gehören und nicht
nach § 4 erlaubnisfrei sind, bedürfen einer Erlaubnis der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Erlaubnis besteht nicht.

(2) Die Erlaubnis zur Sondernutzung wird nach pflichtgemäßem Ermessen auf Zeit oder auf
Widerruf erteilt. Es werden Bedingungen und Auflagen erteilt, wenn Belange des
Straßenbaus, der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs oder anderweitige Belange
der öffentlichen Sicherheit dies erfordern. Im jeweiligen Geltungsbereich der
Gestaltungssatzungen Innenstadt, Fleischervorstadt oder Wieck werden zusätzlich die
unter § 5a, b und c dieser Satzung geregelten Nebenbestimmungen angeordnet.

(3) Die Erlaubnis erlischt:

a) durch Einziehung der genutzten öffentlichen Straße oder

b) durch Zeitablauf oder

c) durch Widerruf oder

d) wenn von ihr 3 Monate hindurch kein Gebrauch gemacht wird.

(4) Auf Antrag erhalten Personen mit Hauptwohnsitz in Wieck, auf der nördlichen Ryckseite, o
der Ladebow sowie Personen mit Hauptwohnsitz in Greifswald und Merkzeichen aG oder G
im Schwerbehindertenausweis für ihr zugelassenes Kafrtfahrzeug bis 2,5 t zulässigem
Gesamtgewicht eine Sondernutzungserlaubnis, die Brücke in Wieck zu queren.
Die Sondernutzung ist auf Werktage beschränkt. Eine Sondernutzungserlaubnis für die
Querung der Brücke in Wieck an Sonn- und Feiertagen ist ausgeschlossen.

(5) Sondernutzungen für Stellflächen von Sammelbehältern zur Erfassung von Wertstoffen
sowie Restabfall werden nur in Ausnahmefällen gewährt, wenn hinter dem Haus oder auf
dem Grundstück keine anderweitige Möglichkeit der Unterbringung der Sammelbehälter
besteht.



§ 5a
Sonderregelungen Dorfplatz Wieck und Teilfläche am Museumshafen

Der Dorfplatz in Wieck, eine Teilfläche der Straße An der Mühle und. eine Teilfläche am
Museumshafen zwischen Fangenturm und Steinbecker Brücke werden grundsätzlich von
Sondernutzungen freigehalten. Die Umgrenzung des Dorfplatzes, der Teilfläche der Straße An der
Mühle und der Teilfläche am Museumshafen ergeben sich aus der Anlage 2 zu dieser Satzung, die
hiermit Bestandteil dieser Satzung wird. Ausnahmen hiervon bilden offizielle Veranstaltungen der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald und nach Einzelfallentscheidung auch ortsansässigen
Vereinen.

§5b
Sonderregelungen Gestaltungsbereich der Gestaltungssatzu ng Innenstadt, der

Gestaltungssatzung Fleischervorstadt und der Gestaltungssatzu ng Wieck

(1) Die Gestaltung der Freisitzanlagen richtet sich nach den Vorgaben der Gestaltungssatzung
Innenstadt, der Gestaltungssatzung Fleischervorstadt und der Gestaltungssatzung Wieck
in ihren jeweils gültigen Fassungen.

(2) Im jeweiligen Geltungsbereich der Gestaltungssatzung Innenstadt, der Gestaltungssatzung
Fleischervorstadt und der Gestaltungssatzung Wieck ist das Verlegen von Teppichen oder
sonstigen Bodenbelägen sowie das Anbringen oder Aufstellen von Podesten, auch im
Bereich von genehmigten Freisitzanlagen, nicht zulössig. Gleiches gilt für die Aufstellung
von Schanktheken, Tresen, Bierwagen, Eiswagen oder Ähnlichem. Eine nicht durch die
Straßenbeleuchtungsanlage der Universitäts- und Hansestadt Greifswald herrührende
künstliche Beleuchtung von Freisitzanlagen, Standschirmen, Pflanzkübeln, Stühlen,
Tischen, Bänken oder sonstigen Einrichtungsgegenständen der Sondernutzung durch
Lampions, Lichterketten oder Lichtschläuche ist nicht zulässig.

§ 5c
Ausnahmen von den Nebenbestimmungen

Auf besonderen Antrag können für einzelne, nicht länger als 3 Tage währende Veranstaltungen
Ausnahmen von den Bestimmungen der § 5a und 5b gewährt werden. Dabei soll die Zahl der
durch Ausnahmen begünstigten Veranstaltungen für einen Sondernutzungsstandort nicht mehr als
10 Veranstaltungen pro Kalenderjahr betragen.

§ 5d
Sondernutzung durch Wahlwerbung

(1 ) Als erlaubnispflichtige Sondernutzung gilt das Aufstellen und Anbringen von Plakatwerbung der
politischen Parteien, der sonstigen politischen Vereinigungen, der Wählergruppen und der
Einzelbewerber anlässlich der Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen
Bundestag, zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und zu den Kommunalwahlen in
Greifswald und für den Landkreis Vorpommern-Greifswald, unter folgenden
Nebenbestimmungen und wenn und soweit sich die Beworbenen an der Wahl beteiligen wollen.

a) Die Wahlwerbung darf innerhalb einer Zeit von 6 Wochen unmittelbar vor der Wahl bis
längstens 2 Wochen nach dem Wahltag vorgehalten werden.

b) Die Wahlwerbung ist unzulässig im Bereich von Kreuzungen, Kreisverkehren und
Einmündungen, vor höhengleichen Bahnübergängen und am Innenrand von Kurven. Die
Wahlwerbung darf nach Ort und Art der Anbringung sowie der Form und Farbe der Plakate
nicht zu Verwechselungen mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen Anlass geben
oder deren Wirkung beeinträchtigen. Die Wahlwerbung darf nicht in den Verkehrsraum



hineinragen. Notwendige Lichtraumprofile für die verschiedenen Verkehrsarten sind
einzuhalten. Die Beschädigung von Straßenbestandteilen (z.B. Bäume, Schilder oder
Straßen beleuchtungsmasten) ist unzulässig.

c) Die Plakate an Lichtmasten dürfen ein Format von DIN Al nicht überschreiten. Ein
Wahlvorschlagsträger darf nur ein Plakat pro Lichtmast anbringen und darf nicht an zwei
aufeinander folgenden Lichtmasten einer Straßenrichtung plakatieren.

d) Das Änbringen und das Aufstellen von Wahlwerbung ist mit Ausnahme auf den
einführenden Hauptverkehrsstraßen unzulässig
aa. im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung Innenstadt
bb. in den Bereichen des Museumshafens zwischen Salinenstraße und dem Hansering
cc. in Wieck im Bereich des Fischereihafens, der historischen Brücke, am fußläufigen
Bereich des Stadthafens Wieck bis zur Mole und im historischen Teil des Fischerdorfes
dd. sowie auf dem Gelände der Klosterruine Eldena

ee. im Bereich des „Stadtparks“ innerhalb der Grenzen zwischen Pappelallee, Koitenhäger

Landstraße der nördlichen Achse vom Gedser Ring bis zum Sassnitzer We bis zur
Querverbindung zwischen Warschauer Straße und PappelIIee am Freizeitbad Greifswald,
der südlichen Achse von der Straße An der Christuskirche bis zur Querverbindung zwischen
Warschauer Straße und Pappelallee am Freizeitbad Greifswald, wobei die benannten
Straßen selbst nicht Teil des Bereichs ‚Stadtpark‘ sind.

Diese Bereiche sind in der Anlage 1 zu dieser Satzung näher bestimmt.

(2) Die Regelungen für Wahlsichtwerbung finden für Bürgerentscheide gemäß § 20 KV M-V
und Volksentscheide (Art. 60 Verfassung M-V; Art. 29 GG) entsprechende Anwendung.

Sondernutzungsberechtigt sind neben politischen Parteien und Wählergruppen
insbesondere auch die vertretungsberechtigten Personen eines zur Abstimmung
zugelassenen Bürgerbegehrens soweit die Wahlwerbung inhaltlich im Zusammenhang mit
dem durchzuführenden Bürgerentscheid steht.

(3) Für die Sondernutzungen nach Abs.1 und Abs.2 werden keine Gebühren erhoben.

§ 5e

Sondernutzung durch E-Tretroller im Stadtgebiet

(1) Als erlaubnispflichtige Sondernutzung gilt die gewerbsmäßige stationslose Vermietung von
E-Tretrollern auf öffentlichen Flächen. Das zulässige Kontingent umfasst stadtweit maximal
300 E-Tretroller insgesamt. Das anbieter-übergreifende Kontingent wird entsprechend des
Gleichbehandlungsgrundsatzes durch die Anzahl der in Greifswald aktiven E-Tretroller
Anbieter geteilt. Daraus ergibt sich das Kontingent je Anbieter — dieses ist folglich
dynamisch. Innerhalb des Geltungsbereich der Gestaltungssatzung Innenstadt wird die
Anzahl der für den Sharing-Betrieb täglich zur Verfügung gestellten E-Tretroller auf maximal
100 (bei bspw. 2 Anbieter maximal 50 E-Tretrollerje Anbieter) und für die Stadtteile Eldena
und Wieck/Ladebow auf 30 anbieterübergreifend (bei bspw. 2 Anbieter maximal 15 E
Tretrollerje Anbieter) limitiert.

(2) Mit Beantragung der Sondernutzungserlaubnis hat der Anbieter den Abschluss einer
Haftpflichtversicherung der Flotte nachzuweisen.

(3) Der gewerbsmäßige Vermieter (Anbieter) ist für den ordnungsgemäßen und sicheren
Betrieb seines Systems und seiner Fahrzeuge verantwortlich.
E-Tretroller müssen zu jedem Zeitpunkt verkehrssicher und funktionstüchtig sein. Die
angebotenen Fahrzeuge haben den Vorschriften der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung



(eKFV) zu entsprechen und müssen über eine allgemeine Betriebserlaubnis und gültige
Versicherungsplaketten verfügen.

(4) Der Anbieter hat Fahrzeuge, die sich nicht im Zustand gemäß Abs. 3 befinden
(insbesondere wenn technische Mängel vorliegen, die ein sicheres Fahren beeinträchtigen,
wie z. B. defekte Bremsen oder abgenutzte Reifen), unverzüglich wieder in einen
verkehrssicheren Zustand zu versetzen oder aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.
Soweit die E-Tretroller (z.B. durch unsachgemäßes Abstellen) die Sicherheit und Ordnung
oder unangemessen die Leichtigkeit des Straßenverkehrs stören oder diese in
Abstellverbotszonen abgestellt werden, hat der Anbieter den Zustand unverzüglich zu
beseitigen. Die Fahrzeuge sind regelmäßig durch den Anbieter zu kontrollieren.

(5) Der Anbieter hat die Nutzerinnen mindestens vor erstmaligem Fahrtbeginn über die
wesentlichen straßenverkehrsrechtlichen Regelungen zur Nutzung von E-Tretrollern im
Straßenverkehr und über die Abstellverbotszonen zu informieren. Der Anbieter soll die
Nutzerinnen darüber informieren, dass die E-Tretroller stets straßenabgewandt, längst
eines Gehweges zu stellen sind, sodass möglichst geringe Einschränkungen entstehen.

(6) Die Abstellverbotszonen für den Anbieter sowie Flächen, in denen die Beendigung eines
Leihvorgangs grundsätzlich nicht erlaubt ist, sind in der Anlage 3 zu dieser Satzung näher
bestimmt.

§ 5f
Errichtung und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile

(1) Öffentlich zugängliche Ladepunkte (sog. Ladesäulen) dienen als Hilfseinrichtung der
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehres.

(2) Die Errichtung und der Betrieb einer Ladesäule ebenso wie die dazu gehörigen
Sonderparkplätze stellen eine erlaubnispflichtige Sondernutzung dar.

§6
Antragsverfahren

(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist spätestens 4 Wochen
vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung schriftlich zu stellen.

(2) Der schriftliche Antrag soll entsprechend des aktuell gültigen Antragsformulars der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald erfolgen.

(3) Ein ohne das Formular gestellter Antrag muss mindestens Angaben über den Antragsteller,
den Ort und die Art der Sondernutzung, den Umfang der benötigten Flächen, die
voraussichtliche Dauer der Sondernutzung, Maßnahmen zur Verkehrs- und
Flächensicherung sowie Angaben über Maßnahmen zur Beseitigung der durch die
Sondernutzung entstehenden Verunreinigungen enthalten.

(4) Die Absätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung, wenn und soweit mit der
Sondernutzung Einschränkungen bzw. Sperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes
notwendig werden und hierfür ein Antrag auf eine verkehrsrechtliche Anordnung bei der
Straßenverkehrsbehörde zu stellen ist.



§7
Pflichten des Sondernutzungsberechtigten

(1) Verunreinigungen, die durch die Sondernutzung entstehen, sind unbeschadet des § 22 Abs.
2 und 3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom
Sondernutzungsberechtigten unverzüglich zu beseitigen. Erfüllt der
Sondernutzungsberechtigte diese Verpflichtung nicht, kann die Universitäts- und
Hansestadt Greifswald die Verunreinigung auch ohne vorherige Aufforderung auf Kosten
des Sondernutzungsberechtigten beseitigen oder beseitigen lassen.

(2) Der Sondernutzungsberechtigte hat der Universitäts- und Hansestadt Greifswald alle
Aufwendungen zu ersetzen, die durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen. Dazu
gehören auch die sonstigen bei gewerblicher Nutzung anfallenden Aufwendungen
insbesondere für Strom, Wasser und Ahnliches.

(3) Der Sondernutzungsberechtigte ist für die Zeit der Sondernutzung zur Verkehrssicherung,
Reinigung bzw. Schneeberäumung verpflichtet.

(4) Der Sondernutzungsberechtigte ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung verbundenen
Anlagen in ordnungsgemäßen, sauberen und verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Er
haftet für Schäden, die der Universitäts- und Hansestadt Greifswald oder Dritten durch
diese Anlagen entstehen und hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald von
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen.

§8
Gebühren

Für die Sondernutzung werden Gebühren nach einer besonderen Gebührensatzung erhoben. Es ist
zulässig, die Erlaubnis zur Sondernutzung von Vorschüssen oder Sicherheitsleistungen abhängig
zu machen.

§9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 des Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg
Vorpommern vom 13.01.1993 in der zurzeit gültigen Fassung und des § 5 der
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom
13.07.2011 in der zurzeit gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

a) eine öffentliche Straße entgegen § 22 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern ohne die erforderliche Erlaubnis zu Sondernutzungen gebraucht
oder den nach dieser Vorschrift erteilten Bedingungen und Auflagen zuwiderhandelt oder

b) entgegen § 25 des Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Autowracks, Schutt, Müll oder andere Gegenstände verbotswidrig abstellt beziehungsweise
ablegt.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61 des Straßen- und Wegegesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

(2) Zwangsmaßnahmen nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.



§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 0102.2024 in Kraft.
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen B632-33/13 vom 24.06.2013 außer Kraft.

Greifswald, den

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Forrnvorschriften verstoßen wurde,
können diese entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Die Einschränkung gilt nicht für die
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Greifswald, den

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

(Diese Satzung wurde am im Internet öffentlich bekannt gemacht.)

Anlagen:
1: Lageplan Flächen ohne Sondernutzung gern. § 5a (1)
2: Unzulässige Bereiche für Wahlwerbung gern. § 5d
3: Abstellverbotszonen E-Tretroller gern. § 5e (6)
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